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Regeste

Art. 28 IVG. Rentenanspruch. Bis zum Verfügungserlass eingetretene psychische
Verhältnisse abklärungsbedürftig. Rückweisung zur ergänzenden medizinischen
Abklärungen (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 30.
Oktober 2009, IV 2008/435).

Erwägungen

E. 1
Zwischen den Parteien ist einzig der Anspruch der Beschwerdeführerin auf
Rentenleistungen strittig. Die Verfügung vom 16. September 2008 betreffend den Anspruch
auf berufliche Massnahmen blieb unangefochten (vgl. act. G 1, S. 5).

E. 2
Am 1. Januar 2008 sind die im Zuge der 5. IV-Revision revidierten Bestimmungen des
Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20), der Verordnung über die
Invalidenversicherung (IVV; SR 831.201) und des Bundesgesetzes über den Allgemeinen
Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1) in Kraft getreten. In
materiellrechtlicher Hinsicht gilt jedoch der allgemeine übergangsrechtliche Grundsatz,
dass der Beurteilung jene Rechtsnormen zu Grunde zu legen sind, die bei Erlass des
angefochtenen Entscheids beziehungsweise im Zeitpunkt gegolten haben, als sich der zu
den materiellen Rechtsfolgen führende Sachverhalt verwirklicht hat (vgl. BGE 127 V 467
E. 1, 126 V 136 E. 4b, je mit Hinweisen). Die angefochtene Verfügung ist am
16. September 2008 ergangen, wobei ein Sachverhalt zu beurteilen ist, der vor dem
Inkrafttreten der revidierten Bestimmungen der 5. IV-Revision am 1. Januar 2008 begonnen
hat. Daher und aufgrund dessen, dass der Rechtsstreit eine Dauerleistung betrifft, über die
noch nicht rechtskräftig verfügt wurde, ist entsprechend den allgemeinen
intertemporalrechtlichen Regeln für die Zeit bis 31. Dezember 2007 auf die damals
geltenden Bestimmungen und ab diesem Zeitpunkt auf die neuen Normen der
5. IV-Revision abzustellen (vgl. zur 4. IV-Revision: BGE 130 V 445 ff.; Urteil des
Bundesgerichts vom 7. Juni 2006, I 428/04, E. 1). Diese übergangsrechtliche Lage zeitigt
indessen keine materiellrechtlichen Folgen, da die 5. IV-Revision hinsichtlich des Begriffs
und der Bemessung der Invalidität keine substantiellen Änderungen gegenüber der bis Ende
2007 gültig gewesenen Rechtslage gebracht hat. Nachfolgend werden die seit 1. Januar
2008 gültigen Bestimmungen des ATSG und IVG wiedergegeben.

E. 3.1
Unter Invalidität wird die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder
teilweise Erwerbsunfähigkeit verstanden (Art. 8 ATSG). Erwerbsunfähigkeit ist dabei der



durch eine Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen Gesundheit verursachte und
nach zumutbarer Behandlung und Eingliederung verbleibende ganze oder teilweise Verlust
der Erwerbsmöglichkeiten auf dem in Betracht kommenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt
(Art. 7 Abs. 1 ATSG). Nach Art. 28 Abs. 2 IVG besteht Anspruch auf eine ganze
Invalidenrente, wenn die versicherte Person mindestens zu 70%, auf eine Dreiviertelsrente,
wenn sie wenigstens zu 60% invalid ist. Liegt ein Invaliditätsgrad von mindestens 50% vor,
so besteht Anspruch auf eine halbe Rente und bei einem IV-Grad von mindestens 40% auf
eine Viertelsrente.

E. 3.2
Um das Ausmass der Arbeitsunfähigkeit beurteilen und somit den Invaliditätsgrad
bemessen zu können, ist die Verwaltung und im Beschwerdefall das Gericht auf Unterlagen
angewiesen, die ärztliche und gegebenenfalls auch andere Fachleute zur Verfügung zu
stellen haben. Aufgabe des Arztes oder der Ärztin ist es, den Gesundheitszustand zu
beurteilen und dazu Stellung zu nehmen, in welchem Umfang und bezüglich welcher
Tätigkeiten die versicherte Person arbeitsunfähig ist (BGE 125 V 261 E. 4). Das im
Rahmen des Verwaltungsverfahrens eingeholte Gutachten von externen Spezialärzten, die
aufgrund eingehender Beobachtungen und Untersuchungen sowie nach Einsicht in die
Akten Bericht erstatten und bei der Erörterung der Befunde zu schlüssigen Ergebnissen
gelangen, besitzt bei der Beweiswürdigung volle Beweiskraft, solange nicht konkrete
Indizien gegen die Zuverlässigkeit der Expertise sprechen (BGE 125 V 351 E. 3b/bb).

E. 3.3
Der erstinstanzliche Sozialversicherungsprozess ist vom Untersuchungsgrundsatz
beherrscht (Art. 61 lit. c ATSG). Danach hat das Gericht von Amtes wegen für die richtige
und vollständige Abklärung des rechtserheblichen Sachverhalts zu sorgen (BGE 125 V 195
E. 2).

E. 4.1
Die Beschwerdegegnerin stützte sich bei der Rentenablehnung in medizinischer Hinsicht
auf das interdisziplinäre Gutachten der MEDAS Zentralschweiz vom 18. Juni 2007 (act.
G 7.44). Darin bescheinigten die Gutachter der Beschwerdeführerin für leidensadaptierte
Tätigkeiten aufgrund eines chronischen, linksseitigen zervikovertebralen und
zervikozephalen Schmerzsyndroms mit deutlicher spondylogener Komponente eine 70%ige
Arbeitsfähigkeit. Der psychiatrische Gutachter stellte keine Diagnose mit Auswirkung auf
die Arbeitsfähigkeit. Ohne Auswirkung auf die Arbeitsfähigkeit benannte er eine
remittierte, längere, depressive Reaktion (ICD-10: F43.21) sowie eine Nikotinabhängigkeit
(ICD-10: F17.24; act. G 7.44). Die Beurteilung der MEDAS-Gutachter wurde von der
Beschwerdeführerin im Verwaltungs- und Beschwerdeverfahren nicht in Zweifel gezogen.

E. 4.2
Mit Eingabe vom 6. Juli 2009 reichte die Beschwerdeführerin einen Bericht der
Psychiatrischen Klinik Wil vom 16. Juni 2009 ein. Darin stellt der behandelnde Dr. med.
D.___, Psychiatrischen Klinik Wil, die Diagnose einer bipolar affektiven Störung mit
gegenwärtig schwerer depressiver Episode mit psychotischen Symptomen (ICD-10: F31.5).
Die stationäre Aufnahme sei unter dem Bild einer bereits länger anhaltenden schweren
depressiven Episode mit zuletzt psychotischen Symptomen in der Form, dass die
Beschwerdeführerin wahnhaft davon überzeugt gewesen sei, ihre Wahrnehmungsstörungen
im Bereich des Halses würden extern durch Strahlen oder Ähnliches bedingt. Kurzfristig



habe eine akute Suizidalität vorgelegen. In Zusammenarbeit mit dem selbst beruflich
psychiatrieerfahrenen Lebenspartner habe sich herausarbeiten lassen, dass die
Beschwerdeführerin bereits seit Jahrzehnten an einer bipolaren/manisch-depressiven
Erkrankung leide, die der bisherigen Anamnese und dem Verlauf zu urteilen nach in den
vergangenen Jahren zu massivsten Beeinträchtigungen bereits im einfachen Alltag,
insbesondere auch im Berufsalltag geführt habe. Trotz umfassender Therapie sei an eine
gegenwärtige Wiederaufnahme der beruflichen Tätigkeit insbesondere im selbstständigen
Bereich nicht zu denken. Es sei noch eine weitere stationäre Behandlung von mindestens
zwei bis drei Wochen anvisiert (act. G 13.1).

E. 4.3
Die Beschwerdeführerin hat diesen ausführlichen Bericht von Dr. D.___ erst 9 Monate nach
Erlass der angefochtenen Verfügung vom 16. September 2009 eingereicht. Für die
richterliche Beurteilung eines Falles sind grundsätzlich die tatsächlichen Verhältnisse zur
Zeit des Erlasses der angefochtenen Verwaltungsverfügung massgebend (BGE 121 V 366
E. 1b mit Hinweisen). Doch können namentlich Tatsachen, die sich erst später
verwirklichen, insoweit berücksichtigt werden, als sie mit dem Streitgegenstand in engem
Sachzusammenhang stehen und geeignet sind, die Beurteilung im Zeitpunkt des
Verfügungserlasses zu beeinflussen (BGE 99 V 102 mit Hinweisen).

E. 4.3.1
Der Bericht von Dr. D.___ äussert sich nicht zur Entwicklung der Arbeits- und
Erwerbsfähigkeit der Beschwerdeführerin seit der letzten psychiatrischen Begutachtung
vom 23. Mai 2007 (act. G 7.44.30 ff.) und enthält auch keine Bezifferung der
Restarbeitsfähigkeit. Er ist aber zumindest insoweit für den Verfügungszeitpunkt
aufschlussreich, als er darin für die "vergangenen" Jahre massivste Beeinträchtigungen der
Leistungsfähigkeit, eine bereits seit Jahrzehnten bestehende bipolare/manisch-depressive
Erkrankung bzw. eine bereits länger anhaltende schwere depressive Episode mit Einfluss
auf die Arbeitsfähigkeit beschreibt (act. G 13.1). Aufgrund dieser Aussagen kann nicht
ausgeschlossen werden, dass dieses psychische Beschwerdebild teilweise bereits den vor
Verfügungserlass eingetretenen Sachverhalt beschlägt. Dieser Eindruck wird durch die für
die Beurteilung der Psyche relevante Feststellung der Abklärungsperson im
Abklärungsbericht an Ort und Stelle vom 23. November 2007 verstärkt, worin diese
festhält, die Beschwerdeführerin habe einen etwas abwesenden Eindruck gemacht. Daran
vermag nichts zu ändern, dass die - in medizinischer Hinsicht als Laie zu betrachtende -
Abklärungsperson, die erkannte Auffälligkeit auf die Medikamenteneinnahme der
Beschwerdeführerin zurückführte (act. G 7.66.8). Dies umso weniger als das dreimal
täglich von der Beschwerdeführerin eingenommene Medikament Zaldiar © (act. G 7.66.1)
als unerwünschte Nebenwirkungen häufig (Stimmungsveränderungen, Schlaflosigkeit,
Verwirrtheit) bis gelegentlich (u.a. Depression und Entpersonalisierung) zu psychischen
Störungen führt (vgl. die Angaben im Arzneimittelkompendium zum Medikament Zaldiar
© ). Die gutachterliche Untersuchung erfolgte am 16. Mai 2007. Damit sind bis zum
Zeitpunkt des Verfügungserlasses vom 16. September 2008 16 Monate verstrichen. Im
psychiatrischen Teilgutachten wurde keine für die Arbeitsfähigkeit relevante Diagnose,
namentlich auch keine bipolar affektive Störung benannt (act. G 7.44.30 ff.). Angesichts der
im Verfügungszeitpunkt bereits längere Zeit zurückliegenden psychiatrischen Begutachtung
sowie der Erkenntnisse von Dr. D.___ zum psychischen Beschwerdebild, kann bis zum
Verfügungserlass nicht mehr ohne Weiteres auf die frühere gutachterliche psychiatrische



Beurteilung abgestellt werden.

E. 4.3.2
Insgesamt ergeben sich aus den Akten erhebliche Hinweise für eine Zunahme der
psychischen Leiden und der Arbeitsunfähigkeit der Beschwerdeführerin bis zum Erlass der
angefochtenen Verfügung vom 16. September 2008. Es liegen aber keine medizinischen
Berichte bei den Akten, die über die Entwicklung des Gesundheitszustands und der
Arbeitsfähigkeit bis zum Verfügungserlass hinreichenden Aufschluss geben könnten. Da
die bestehenden Unterlagen eine schlüssige und abschliessende Beurteilung der
Leistungsfähigkeit und somit des Invaliditätsgrades nicht erlauben, ist die Sache an die
Beschwerdegegnerin zurückzuweisen, damit sie die Entwicklung der psychischen
Beschwerden und der Leistungsfähigkeit fachärztlich abklären lässt. Die mit der
ergänzenden psychiatrischen Begutachtung zu beauftragende Person wird dabei namentlich
die vollständige, von der Psychiatrischen Klinik Wil dokumentierte Krankheitsgeschichte
zu berücksichtigen haben. Sie wird sich nach der Abklärung der gesundheitlichen
Verhältnisse ferner im Rahmen der Umschreibung einer leidensangepassten Tätigkeit auch
noch zu den Fragen zu äussern haben, ob die bisher ausgeübte selbstständige
Erwerbstätigkeit mit Blick auf die psychischen Leiden als leidensadaptiert anzusehen ist
und ob deren Aufgabe der Beschwerdeführerin aus psychiatrischer Sicht zugemutet werden
kann. Im Übrigen wird sich die Beschwerdegegnerin noch mit der Frage zu beschäftigen
haben, ob die erwerbliche Verwertbarkeit des gutachterlich abgeklärten
Leistungsvermögens vom Erfolg weiterer Eingliederungsvorkehren abhängt (vgl. Urteil des
Bundesgerichts vom 5. Oktober 2009, 9C_141/09, E. 2.3.3). Angesichts des noch
abklärungsbedürftigen Sachverhalts können die gegen den von der Beschwerdegegnerin
vorgenommenen Einkommensvergleich erhobenen Rügen offen gelassen werden.

E. 5
In formeller Hinsicht rügt die Beschwerdeführerin eine Verletzung der Begründungspflicht
und erachtet die Aufhebung der angefochtenen Verfügung auch aus diesem Blickwinkel für
gerechtfertigt (act. G 1, S. 8). Da die angefochtene Verfügung bereits aus materiellen
Gründen aufzuheben ist, können die Fragen offen gelassen werden, ob die
Beschwerdegegnerin den Gehörsanspruch mit ihrer Verfügungsbegründung verletzt hat und
ob gegebenenfalls eine allfällige Verletzung im vorliegenden Beschwerdeverfahren hätte
geheilt werden können.

E. 6.1
Nach dem Gesagten ist in teilweiser Gutheissung der Beschwerde die Verfügung vom
16. September 2008 aufzuheben. Die Sache ist zur ergänzenden Abklärung und neuer
Verfügung im Sinn der Erwägungen an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen.

E. 6.2
Das Beschwerdeverfahren ist kostenpflichtig. Die Kosten werden nach dem
Verfahrensaufwand und unabhängig vom Streitwert im Rahmen von Fr. 200.-- bis
Fr. 1'000.-- festgelegt (Art. 69 Abs. 1 bis IVG). Eine Gerichtsgebühr von Fr. 600.--
erscheint als angemessen. Die Rückweisung zur Neubeurteilung gilt praxisgemäss als volles
Obsiegen (BGE 132 V 215 E. 6.2). Somit unterliegt die Beschwerdegegnerin
vollumfänglich. Sie hat deshalb die gesamte Gerichtsgebühr von Fr. 600.-- zu bezahlen. Der
geleistete Kostenvorschuss der Beschwerdeführerin von Fr. 600.-- ist ihr zurückzuerstatten.



E. 6.3
Bei diesem Verfahrensausgang hat die Beschwerdeführerin Anspruch auf eine
Parteientschädigung. Diese ist vom Gericht ermessensweise festzusetzen, wobei
insbesondere der Bedeutung der Streitsache und dem Aufwand Rechnung zu tragen ist
(Art. 61 lit. g ATSG; vgl. auch Art. 98 ff. VRP/SG, sGS 951.1). Der Rechtsvertreter der
Beschwerdeführerin hat auf die Einreichung einer Honorarnote verzichtet. Der Bedeutung
und Komplexität der Streitsache angemessen erscheint eine Parteientschädigung von
pauschal Fr. 3'500.-- (inklusive Barauslagen und Mehrwertsteuer). Demgemäss hat das
Versicherungsgericht entschieden: 1.  In teilweiser Gutheissung der Beschwerde wird die
Verfügung vom 16. September 2008 aufgehoben. Die Sache wird zur ergänzenden
Abklärung und neuer Verfügung im Sinn der Erwägungen an die Beschwerdegegnerin
zurückgewiesen. 2.  Die Beschwerdegegnerin hat die Gerichtskosten von Fr. 600.-- zu
bezahlen. Der geleistete Kostenvorschuss der Beschwerdeführerin von Fr. 600.-- ist ihr
zurückzuerstatten. 3.  Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin eine
Parteientschädigung von Fr. 3'500.-- zu bezahlen.
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